
(Jet Bdhgr:1~"":~_ ;:1~t!~::'~2_:.':_r.:_~~c1I:?~_ p~.~~2!:n lies Natto113itates 

DER BUNDESMINISTER 
!<'t)RWISSENSCHAF'T UND FORSCHUNG 

XV. Gesetzgcbungspt:riode 

Zl. 10.oo1/26-Parl/79 Wien, am 5. September 1979 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 WIE N 

-1-1-1 fAB 

1979,.09" 1 0 - .. 
zu 9'1 jJ 

Die schriftliche parlament.arische Anfrage Nr. 97 /J-NR/1979, 

betreffend Wiener Rektorswahl, die die Abgeordneten 

Dr. ERMACORA und Genossen am 9. Juli 1979 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folg-t zu beanbvorten: 

Zunächst einmal zu den Fakten~ Es ist: zutreffend, daß der 

Verwaltungsgerichtshof miJc Erkenntnis vom 20. Juni 1979 

den Bescheid des Bundesministeriums für ~Jissenschaft und 

Forschung vom 27. September 1978, Zl. 60.002/72-15/78, 

betreffend aufsichtsbehördliche Aufhebung der Wahl zum 

Rektor der Universität Wien vom 19. Juni 1978 aufgehoben 

hat. 

Ganz allgemein und grundsätzlich muß h1ezu festgestellt 

werden, daß es zu den allgemein anerkannten Elementen 

des Rechtsstaates gehört, daß Bescheide der Verwaltung 

durch unabhängige Gerichte (in Österreich der Verwaltungs­

gerichtshof) auf ihre Gesetzmäßigkeit überprüft und allenfalls 

auch aufgehoben werden können. Siehe dazu z.B. WALTER, 

österreichisches Bundesverfassungsrecht, 1972, S. 113, oder 

ANTONIOLLI, l~llgem~in(=s Verwaltungsrecht, 1954, S. 51 oder 

ER~ACORA, Allgemeine Staatslehre, 1970, S 760 f. Darüberhinaus 

war es gerade das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG), 

das im Interesse der Stärkung des autonomen Selbstverwaltungs­

bereiches der Universitäten in § 5 Abs. 6 UOG ausdrücklich 

die gesetzliche Möglichkeit der Beschwerde an den Verwaltungs­

gerichtshof gegen einen das aufsichtsbehördliche Verfahren 

abschließenden Bescheid des Bundesministeriums für Hissenschaft 

und Forschung einräumt. Da.ß es sich. bf~i der in § 5 !.,.bs. 6 UOG 
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eingeräumten Möglichkeit der Beschwerde an den Venvaltungs­

gerichtshof, die in den Bestimmungen des seinerzeitigen 

Hochschul-Organisationsgesetzes ni~ht enthalten war, um 

eine eindeutige Verstärkung des a.utonomen Selbstverwaltungs­

bereiches hand e::!.t, geht auch aus den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage, 888 der Beilagen zu den Stenographischen 

Protokollen, XIII ~GP., her~lor .. § 5 Abs. 6 UOG normiert, 

daß "im aufsichtsbehördl.ichen Verfahren die betroffenen 

Organe der Universitäten Parteisteilung sowie das Recht, 

gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem 

Vervlaltungsgerichtshof BeschTllerde zu führen haben". 

Zu den in der Einleitung der gegenständlichen schriftlichen 

Anfrage enthaltenen Ausführungen ist festzustellen, daß mit 

der gegenständlichen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 

nicht "der Bescheid des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung vom 20.,Juni 1979, Zl.60.oo2/72-15/78, annulliert", 

sondern aufgehoben volurde. Der Begriff "Annullierung" durch 

den Vervlal tungsger ich-cshof ist der österreichischen Rechtsordnung 

unbekannt. 

WeitE~rs i8 t die Behauptung I wonach durch den Bescheid des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung betreffend 

die Aufhebung der Wahl des Rektors an der Universität Wien vom 

19.Juni 1978 "in die autonomen Rechte der Wiener Universität 

eingegriffen wurde", sowohl angesichts des Sachverhalts, als 

auch des Erkenntnisses des VeTh+öJ.tungsgerichtshofes unzutreffend 

und muß entschieden zurückgevliesen vierden • 

Was schließlich die Behauptung einer tlrechtswidrigen Vollziehung 

des Universitäts-Organisationsgesetzes" betrifft, so darf ich 

in diesem Zusanunenhang auf die bisherige Bilanz der Beschwerden 

vor deIn Verfassungsgerichtshof und dem Verwaltungsgerichtshof 
ver\'1eü,en: 

Seit dem Inkrafttreten des Universi täts-'Organisa-tionsgesetzes 

am 1. Oktober 1975 - das neue Gesetz st.eht sohi:1 in Kürze 

vier (Studien-)Jahre bereits in Geltung und Vollziehung 
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wu~den bisher 26 Beschv-lerden. ausschließlich beim 

Verwaltungsgerichtshof erhoben und davon bereits 24 ent­

schieden. sowie z\"lei 'Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, 

auf Grund von den Anträgen des Verwaltungsgerichtshofes 

gemäß Art.140 BVG eingeleitet; eines ist davon bereits 

erledigt (G 13/27-18, G 7/77-12) und eines derzeit beim 

Verfassungsgerichtshof noch anhängig. Geht man von den 

bereits entschiedenen Verfahren aus, so ergibt sich als 

Bilanz, daß dem Standpunkt des Gesetzgebers (der zu 

vert.retenden Bundesregierung) bzv,T. dem für die Vollziehung 

zuständigen Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

mit der Ausnahme von zwei Fällen bisher in allen Fä.llen 

Rechnung getragen und den l\..nträgen bzw. Besch:~-.rerden 

keine Folge gegeben ..... mrde und die Beschwerden ab- bZril. 

zurUckgewiesen oder die Verfahren infolge Zurückziehung 

der Beschvlerde oder Klaglosstellung eingestell t wurden. 

Lediglich in zwei Fällen wurde bisher eine durch Bescheid 

dES Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

verfügte Haßnahme in Vollziehung des UOGvom Verwaltungs­

gerichtshof aufgehoben. 

Was die in der Einleitung der gegenständlichen Anfrage als 

"bedeutende Aussagen, die der Ven-valtungsgerichtshof 

getroffen hat 11 bezeichnete Darstellung bet.rifft, so sind 

diese Anführungen durchweg~ als juristische Selbstverständ­

lici1keiten zu werten, über die weder' vor dem Imlaßfall 

(Rektorswahl bZ~l. Aufhebung) noch nunmehr nach dem Vorliegen 

des Erkenntnisses des Venvaltungsgerichtshofes, Rechtsfragen 

ode:c M(·ünungsverschiedenheiten bestehen könnten. 

Im einz~lncn ist dazu zu sagen: 
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- Daß der "Neuwahl des Rek'tors im Herbst 1978" mit Zustellung 

des Erkenntnisses keine rechtliche Wirkung mehr zukommt, 

ist ebenso wie daß 

-"der der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes 

entsprechende Rechtszustand unverzüglich herzustellen ist" 

eine automatische Konsequenz des Erkenntnisses des 

Ven'laltungsgerichtshofes; let~~tere Formulierung ist darüber­

hinaus eine allgemein und regelmäßig verwendete Formulierung 

in einem Erkenntnis. 

Daß"Durchführungserlässe zu ei.nern Gesetz" (od~r auch 

Verwaltungsverordnungen im Sinne der Verwaltungsrech-tslehre, 

vgl. z. B. ANTONIOLLI, AIIge.~eines Verwaltungsrecht ,S. 72 f.) 

"keine verbindliche Rechtsquelle für den Verwaltungsgerichtshof 

sindlI, mag allein schon daraus hervorgehen, daß der Verwaltungs­

gerichtshof nicht Adressat von Durchführungserlässen und die 

Recht.:mä13igkeit der Verwaltung grundsätzlich an den Gesetzen, 

P.echtsverordnungen und StaatsverJcrägen selbst zu messen is't. 

Überdies sei angemerkt, daß vom Bundesministerium für Wissen­

,schaf Je und Forschung nie der Standpunkt vertreten wurde, 

daß Durchführungserlässe eine für den Verwaltungsgerichtshof 

verbindliche Rechtsquelle seien. Nach wie vor darf hinsichtlich 

der Frage der Durchführungserlässe zum Universitäts­

Organi.sationsgese'tz auf die seinerzeitige Beantwortung 

der schriftlichen parla~entarischen Anfrage Nr. 21o/J-NR/76 

(II-687 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates XIV.GP) verwiesen werden: 

Soweit sich die Durchführungserläss~ auf den staatlichen 

Wirkungsbereich beziehen, sind sie~ls generelle Weisungen 

an Universitätsorgane anzusehen, soweit sie Fragen behandeln, 

die dem selbständigen (autonomen) ~virkungsbereich zuzurechnen 

sind, sind sie als Mitteilung der Rechtsansicht des zustäridigen 

Bundesministers" somit als Äußerung der im selbständigen 
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(autonomen) Wirkungsbereich zuständigen Aufsichtsbehörde 

mi t: allen sich daraus in e'c\vaigen au:fsichtsbehördlichen 

Verfahren ergebenden Konsequenzen zu qualifizieren. 

- Daß IIjede über das Gesetz hinausgehende oder diese ein­

schränkende Interpretation die Unmittelbarkeit gesetzlicher 

Vorschriften verletzt", ist eine rein theoretische und rechts­

methodologische Aussage des Venvaltungsgerichtshofes, die 

für die Entscheidung des gegenständlichen Rechtsfalles in 

dem Slnne ohne Bedeutung war, daß sie für das Entscheidungs­

ergebnis des VerVlaltungsgerichtshofes keine rechtslogische 

Voraussetzung dars'tellte. 

- Hinsichtlich der Aussage, "daß der autonome Wirkungsbereich 

der Universität als ein vom Verfassungsgesetzgeber als 

gegeben akzeptierter und in die Verfassungsrecht.sordnung 

von 1920 integrierter Bestandteil dieser Ordnung bestehe,", 

sei auf das allgemein bekannte Erkenntnis des fHr die 

Verfassungsmäßigkeit zuständigen Verfassungsgerichtshofes 

vom 3.0ktober 1977, G 13/76-18, G 7/77-'12, hinge\viesen. 

Hinsichtlich der Frage der Ved1inderung schließlich liegt 

durch die Entscheidung des Verv.raltungsgerichtshofes schon 

deshalb keine den Standpunkt des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Forschung korrigierende Aussage vor, da 

in dem Bescheid des Bundesministeriums fürWissenscha:ft und 

Forschung die Frage der Stichhaltigkeit der Verhinderung nicht, 

geprüf t \o.lurde. 

Was nun den Bescheid des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung, Zl. 60.002/72-15/78, in seinem Verhältnis zur 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes betrifft, so ist der 

Verwaltungsgerichtshof in drei für die gegenständliche Causa 

entscheidenden Rechtsfragen zu einem für das B1.lndesministerium 

für Hissenschaft und Forschung unerwarteten Erqebnis und - wie 

das Bundesminis,terium für Wissenschaft und Forschung glaubt -

von der bisherigen in anderen vergleichbaren Bereichen bestehenden 

Rechtspraxis und Judikatur abv-leichenden Ansicht gekommen: 

Einmal dadurch, daß das Prinzip der pers6niichen Stimmabgabe 
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nva.hlrecht) mit der Stellvertretung vereinbar ist. Angesichts 

der rrat"sache,daß das U(lG den Grundsatz der persönlichen 

Stimmabgabe vo;sieht (so auch bei Rektorsvlahl) w"ar das 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung der Ansicht, 

daß in Ubereinstimmung mit der bisherigen P"raxis bei 

Verhihderung eines Wählers das Einspringen eines Ersatzmannes 

unzulässig sei. Weiters \>lar das Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung der Ansicht, daß im Falle der Universitäts~ 

versa~luni eine der Gruppen vonUniversitätsangehörigen, 

nämlich die der Universitätsprofessoren keine Ersatzmänner 

ha~ten und daß daher die Zulassung von Ersatzmännern bei 

anderen Gruppen, die schon wegen des Prinzips der persönlichen 

S"tirrunabgabe unzulässig erscheinen mußte, zu einer sachlich nicht 

gerechtfertigten Ungleichbehandlung geführt hätte. Der" 

VenITal,tungsgerichtshof hat jedoch in der "Ungleichbehandlung" 

von Gruppen deshalb eine sachlich fundierte Begründung gesehen, 

da "die Gruppe der Universitätsprofessoren, die nach § 63 

Abs.1 lit.a UOG in ihrer Gesamtheit dem jevleiligen Fakultäts­

kollegium angehört, ihre Vertre"ter in jede in E:inem konkreten 

Fall einberufene Universitä,tsversammlung nach § 16 Abs.2 1it.a 

UOG ad hoc vlähl t und der Gesetzgeber - wohl auch unter Berück­

sichtigung der nur 14tägigen Ausschreibungsfrist für die 

Universitätsversammlung nach § 16 Abs.4 - von der Annahme 

ausgehen durf,te, bei jeder' Wahl dieser Professorenvertreter 

würde im allgemeinen bekannt sein, welche Professoren an dem 

bereits bekannten, bestimmten und keinesfalls in weiter 

zeitlicher Ferne liegenden Wahl tag zur Verfügung stehen und 

welche verhindert sein werden. Eben das kann aber bei den 

übrigen Mi"i:gliedern der Universitätsv~rsammlung I deren 

Mitgliedschaft zu diesem Organ sich aus einer längst vorher 

erfolgten Wahl zum Vertreter in einem E'akultätskollegium 

a.bleitet, nicht angenommen werden." 

Schließlich vlar für die Entscheidung des Ven.,altungsgerichts~· 

hofes von ausschlaggebender Bedeutung, daß "Verletzungen von 

Verfahrensvorschriften des Universitäts-Organisationsgesetzes, 

die bei der Rektorswahl vom 19.Juni 1978 und insbesondere durch 
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do.s mit ihr betraute Organ der autonomen Verwaltung, nämlich 

die Universitätsversam ... '!\lung I zu beachten 'Vlaren, von der belangten 

Behörde (Anmerkung: doio das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung) nich'c festgestellt wurden 11 • (Siehe S 018 des 

Erkenntnisses) 0 Dies insbesondere deshalb, weil der Ver'itlaltungs­

gerichtshof - im Gegensatz zu der Rechtsanschauung des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung - den Rechtsst.andpunkt 

vertritt, daßlIdie Imslegung des Begriffes der "Verhinderung" 

in § 50 Abs.8 VOG nur großzügig erfolgen kanYl" (vgloSo18 des . . 
Erkenntnisses) und daß "das Gesetz dafür keinen Anhaltspunkt, 

liefere, daß 'Verhinderung I nur anzunemaen wäre, wenn der Ausübung 

der Funktion durch den gewählten Vertreter ein gleichsam unüber­

steigliches Hindernis entgegensteheo~ 

Der Verhinderungstatbestand einer gleichzeitig stattfindenden 

Sitzung des Datenausschusses im Parlament stellte sohin - nach 

Auffassung des Venvaltungsgerichtshofes - ebenso einen Verhinderungs­

falldar ~.,ie der Umstand des Zusammentreffens eines Tatsachenirrtums 

(über die Verhinderung des Vertreters Universitätsassis-tent Dr.Do) 

und eines Rechtsirrturns . (über die Berechtigung des Eintritts 

eir.es Hrsatzmannes) 0 Denn auch vom Vervmltungsgerichtshof wurde 

als richtig festgestellt, "daß von den eingetretenen Mitgliedern 

zwar Dr.Bernhard Ro als erster, DroThomas G. aber nur als dritter 

Ersatzmann gewählt war" 0 Doch war nach En-tscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofes auch der Eintritt des letzteren 

rechtsmäßig , "weil die EinvernahIne des der Liste nach zweiten 

gewählten Ersatzmannes ergeben ha-t p daß dieser an der Teilnahm(~ 

an der 'Cniversitätsversammlung verhindert ~-..rar, vleil er sich an 

diesem Tage nich-t in der Universität befand 0 n Dies ',laren die 

Gründe für das Zusammentreffen eines Ta}:sachenirrtums (über die 

Verhinderung des Vertreters Universitätsassistent Dr.Do) und 

eines Rechtsirrtums (über die Berechtigung des Eintritts eines 

Ersatzmannes), sodaß auch dieser Umstand eine Form der Verhinderung 

Kar und den Eintritt des nächstfolgenden Ersatzmannes rechtsmäßig wa.r. 

Denn - und dies ist der zentrale Rechtssatz der Entscheidung 

des Verwal"tungsgerichtshofes .- die Auslegung des Begriffes 

der "Verhinderung lD .i.n § 50 F~bs 0 8 UOG kann nUr g~'oßzügig erfolgen. 
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Da aber die Verletzung von Verfahrensvorschriften des 

universitäts-Organisationsgesetzes in Anbetracht und unter 

dem Gesichtspunkt dieses zentralen Rechtssatzes des Verwaltungs­

gerichtshofes vom Bundesrninisterium für vHssenschaft und 

Forschung als belangter Behörde nicht festgestellt ,.,urde, 

mußte die vom Bundesministerium für Wisse~schaft und Forschung 

mi tauf sich tsbehördlichem Bescheid verfügte A,ufhebung der 

Wahl wegen Rechtsitlidrigkeit des Inhaltes ( § 42 Abs.2 lit.a 

VerwGG 19G5) aufgehoben werden. 

Zum Sachverhalt~ 

Wie schon in der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen 

Anfrage Nr. 2127/J-NR/1978 vom 13. Dezember 1978 (11-4535 der 

Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des NR. XIV.GP) 

ausgeführt., war der dem Bescheid des Bundesministeriums für 

~.vissenschaft und Forschung vom 27. September 1978, Zl.60.oo2/72-15/78, 

zugrundeliegende Sachverhalt - wie er auch vom Verwaltungsgerichtshof 

j_11 seinen E:.ltscheidungsgrünclen festgestell t \vurde - folgender: 

Nach dem Protokoll der vom AkademiGchen Senat zur Wahl des 

Rektors der Universitä,t Viien eingeladenen Universi,tätsversammlung 

dieser Universität vom 19.Juni 1978 brachte der erste Wahlgang 

der durchgeführten Nahl zum Rektor für die Stuc1ienjahre" 1979/80 

und 1980/81 folgendes Ergebnis~ 

Anzahl der abgegebenen Stimmen 

Anzahl der ungültigen Stimnlen 

Anzahl der gtilt_igen Stimmen 

Davon entfi~len auf 

O.Univ.Prof. Dr. Platzgl.lmmer 
(den Beschwerdeführer vor dem 
Verwal tungsgerichtshof) , 

O.Univ.Prof. Dr. Trappl 

O.Univ.Prof. Dr. Troger 

453 

o 
453. 

1:50 

'154 und 

149 Stimmen. 
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Da kein Bewerber die gemäß § 16 Abs.7 des Universitäts­

Organisationsgesetzes r BGBl.Nr. 258/1975 (UOG) erforderliche 

Stimmemnehrheit erreicht ha-tte, wurde z~1ischen den beiden 

Kandidaten mit den meisten Stimmen als z~"eit.er Vlahlgang eine 

Stichwahl mit folgendem Ergebnis durchge,führt: 

Anzahl der abgegebenen Stimmen 

Anzahl der ungültigen Sti~nen 

Anzahl der gültigen Stim...'l1en 

davon entfielen auf 

O.Univ.Prof. Dr. Platzgurnmer 

O.Univ.Prof. Dr. Trappl 

437 

9 

428, 

231 und auf 

197 

Stirmnen. Daraufhin stell'te der Prorektor fest? daß dami't 

O.Univ.Prof. Dr. Platzgurnmer mehr als die Hälfte der abgegebenen 

Stimmen erhalten hatte und somit das Am't des Rektors der 

Universi'tät Wien in den Studienjahren 1979/80 und 1980/81 

ausüben werde. 

Am 22. Juni '1978 langte beim Bundesministerium für tvissenschaft 

und Forschung ein mit "Aufsichtsbeschwerde und ~'lahlanfechtung" 

der Rektorswahl vom 19. Juni 1978 bezeichneter Schriftsatz von 

vier HH:gliedern der Universitätsversammlung mit dem Ant.rag ein/die Wahl· 

infolge "aüfgütretener Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe 

zu annullieren. 11 

Das Bundesministerium für Wissenschaft: und Forschung führte 

daraufhin in pflichtgemäßer Obsorge ein Ermi,ttlungsverfahren 

durch, aufgrund dessen folgender Sachverhalt - wie er auch 

durch den Verv;altungsgerichtshof als erwiesen angesehen wurde 

festgestellt und erwiesen war: 

linfang Juni 1978 hat Univ(~rsität.sdozent Dr.N. vondex Grund-und 

Integrativwissenschaftlichen Fakultät vorn Universitätsdirektor 

, 

auf Anfrage die Auskunft erhalten, eine Ver'tretung bei der Wahl 

des Rektors sei nicht m::)glichi darum hat sich Dr.N. I der wußte, 

er werde sich zur Zeit der Rektorswahl dienstlich a~swärts auf­

halten, nicht Ul1\ einen Vertreter bemüht. W~hrend des ersten 

"'Jahlganges der Rektorswahl ara 19.JurÜ 1978 sind _ die Universitäts'· 
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assistenten Dr. Bernha:c:d R. und Dr. 'rhomas G. mit dem 

Kuriensprecher Universi"tätsdozent Dr. Peter B. nach Aufruf 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät beim Universitätsdirekt6r-· 

erschienen, hdtten ihm mi tget,eil t , die Assistenten Dr. Wal ter D. 

und Dr .Manfred N. seien verhindert an der Wahl ·teilzuneh .. rnen 

und hatten auf die beiden letzteren lautende "Wahlausweise" 

mit der Erklärung vorgelegt, Vertreter der Ausweisinhaber zu sein. 

Der Universitätsdirektor habe beide auf den 4. Durchführungserlaß 

zum Universitäts-Organisationsgesetz verwiesen, worauf sie sich 

entfernt hatten; er hat die Ablehnung auch dem Leiter der Wahl, 

dem Prorektor,zur Kenntnis gebracht. Die Assistenten Dr.G. und 

Dr. R. hatten sich daraufhin in die Dekanatskanzlei zu 

Frau Kanzleidirektor W. begeben und die Ausstellung neuer 

auf ihre Namen lautende Wahlausweise begehrt, die seitens der 

Frau W. - ohne Rücksprache mit dem Dekan - unter Einziehung der 

auf Dr. Peter D. und Dr. Manfred N. lautenden Wahlausweise auch· 

erfolgt ist. Ebenso haben KanzleidirektorW. - wieder ohne 

Rücksprache mit dem Dekan - einen "Nachtrag zur v-lahlliste" 

verfertigt. Die Wahlausweise sind während des noch laufenden 

ersten Wahlganges dem Universitätsdirektor übergeben worden, 

worauf die Assistenten Dr. R. und Dr. G. zur Wahl zugelassen 

worden sind. Während der Stimmabgabe der Student:en der Rechts-­

wissenschaftlichen Fakultä·tsind vom Universitä·tsdirektor auch 

Vertreter der Studierenden l die nicht auf den vom Dekanat der 

"Wahlbehörde übermittelten Wahllisten gestanden 81nd., zurückge­

\v.i.6sen worden, diese Studenten hatten allerdings auf ihr~n Namen 

ausgestell te Wahlausweise gehab·t und sind nach übermittlung 

eines vom Dekan ausgestellten Nachtrags zur Wahlliste zur Wahl 

zugelassen worden~ Die beiden durchgeführten Wahlgänge hatten 

sodann das bereits eingangs dieser Entscheidungsgründe dargestellte 

Ergebnis gebracht. 

.i 
i 
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In rechtlicher Hinsicht hatte das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschu~g den festgestellten Sachverhalt 

unter Zugrundelegung der bisherigen gesicherten Judikatur 

zu Fragen des ~'Vahlverfahrens und der \'lahlanfechtung und unter 

strenger Auslegung des Begriffes IIVerhinderur,tgll um eben gerdde 

bei allfälligen Beschwerden und Verfahren vor Höchstgerichten 

keinen Anlaß für Verfahrensmängel und Rechtswidrigkeiten 

zu geben - allein schon darauf ist im Zusamrrenhang mit dem 

Sachverhalt zu ersehen, wie unzutreffend die in der Einleitung 

zur gegenständlichen parlamentarischen Anfrage von den anfragenden 

Abgeordn.eten aufgestellte Behaupotung ist, wonach das Bundes­

minisJcerium für Wissenschaft und Forschung "vlillkürlich gehandelt 

habe" - im \'lesentlichen dahingehend zu oeurteilen, 

- daß der Begriff der Verhinderung und Vertretung streng und 

keineswegs willkü~lich zu verstehen sei, 

- im Zusam..roenhang mit Vertretungen im Verlaufe des vlahlvorganges 

die Wahl unter Außerachtlassung von allgemein anerkannten 

(wenn auch im UOG nicht u:nrrlittelbar normlerten und vom 

Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich auch ausreichend 

angesehenen Wahlverfahrensbestim .. rnungen) Wahl-Verfahrensgrundsätze 

zustandOegekommen sei, bei deren Einhaltung das (Wahl) Organ 

aufgrund des Unterschiedes von nur einer Stimme zu einem 

anderen Ergebnis hätte kommen können (§ 5 Abs. 5 lito. b UOG) 

- und in einer Sttr:::hwahl nur zwischen jenen Kcmdidaten entschieden 

werden könne, daß im ersten Wahlgang die beiden höchsten 

Stimmzahlen erhalten, 

die Relevanz von einer Sotimme (siehco .. oben) offenkundig sei 1 

- und sohin die Wahl vom Bundesminister für ~"lissenschaft und 

Forschung aufzuheben waor und eine neuerliche Durchführung 

der Rektors\vahl notvlendig wurde. 

oi 
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Lediglich der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusarnmenhang 

angeführt, daß diese Wiederholung der Wahl am 27. November 1979 

durchgeführt wurde und folgendes Ergebnis erbrachte: 

Anzahl der abgegebenen Stimmen 

Anzahl der ungültigen Stimmen 

Anzahl der gültigen Stimmen 

Davon entfielen auf 

522 

4 

518 

O.Univ.Prof. Dr. Platzgummer 231 

O.Univ.Prof. Dr. TROGER 150 
O.Univ.Prof. Dr. TRAPPL l3ci 

Zweiter Wahlgang zwischen den Kand,idaten mit den meisten Stimmen: 

Anzahl der abgegebenen Stirnmen 520 

Anzahl der ungültigen Stimmen 7 

Anzahl der gültigen Stimmen 513 

Davon entfielen auf 

O.Univ.Prof. Dr. Troger 282 

O.Univ.Prof. Dr. Platzgumrner 231 

Gegen den Bescheid des Bundesministeriurns für Wissenschaft und 

Forschung vom 27.September 1978, Zl.60.002/72-15/78, wurde mit 

Datum vorn 10.November 1978 Beschwerde an den Verwaltungsgerichts­

hof erhoben 

1. vom Akademischen Senat der Universität Wien, vertreten durch' ., 
den Rf:ktor der Universität Wien, O.Univ.Prof. Dr. Kurt Komarek, 

.. diese BeschTllerde wurde allerdings mit Beschluß des 

Verwaltungsgerich,tshofes vom 10.Jänner 1979, Zl.3043j78-3,zurUck.-

gewiesen und 

2. von O.Univ.Prof. Dr.Winfried Platzgummer, der aufgrund der 

seinerzeitigen Wahl vom 19.Juni 1978 zum Rektor gewählt 

und bei der Wahl am 27.November 1978 nicht mehr wieder zum 

Rektor gewählt wurde. (Beide Besch'~lerdeführer vor dem 

Verwaltungsgerichtshof aufgrund der Vollmachten vom 2.11.1978 

und 6.11.1978 vertreten durch Rechtsanwalt DDr.Walt~r Barfuss). 

":;t 
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Hit der Erkenntnis vom 20. Juni 1979 hat der Verwaltungs­

gericht.~hof - in de.."1l nunmehr getrennt weitergeführten Ver­

fahren des unter 2 oben a.ngeführten Beschwerdeführers 

O. Univ.Prof. Dr. Platzgummer - den Bescheid des Btmdesmini­

steriums für Wissenschaft und Forschung vom 27. September 1978,' 

Zl. 60.002/72-15/78, aufgehoben. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantvlortet: 

.. 
ad 1) 

Auf die allgemein bekannte rechtlich"e Beur·teilung von Durch­

führungserlässen in der Rechtssprechung des Verwaltungs­

gerichtshofes wurde oben bereits eingegangen. Hinsichtlich 

der Frage der Durchführungserlässe zum Universitäts-Organisations­

gesetz darf auf die seinerzeitige Beant''liortung der schriftlichen "'-. 

parlamen·tarischen Anfrage Nr. 21o/J-NR/76 (II-687 der Beilagen 

zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV.GP) 

verwiesen werden: Soweit sich die Durchführungserlässe auf 

den staatlichen Wirkungsbereich beziehen, sind sie als 

generelle Weisungen an Universitätsorgane anzuseh~n, soweit 

sie Fragen behandeln, die dem selbständIgen (autonomen) 

Wir,kungsbereich zuzurechnen sind, sind sie als Mitteilung 

der Rechtsansicht des zuständigen Bundesministers, somit 

als Äußerung der im se.lbs·tändigen (autonomen) vlirkungsbereich 

zuständigen Aufsichtsbehörde mit allen sich darauf in etwaigen 

aufsichtsbehördlichen Verfahren ergebenden Konsequenzen 

zu qualifizieren. 

ad 2)' 

Noch am Tage der Zustellung des gegenständlichen Erkenntnisses 

des Verwaltungsgerichtshofes habe ich dem Rektor der 

Universität Wien die Entscheidung des Ver\'laltungsgerichtshofes 

Z".lr Kenntnis gebracht und geJnäß dem Erkerü1tnis (" ••• daß es Sache 

der a.kademischen Behörden der Universität Wien sein werde •.• ") 
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eHe Anfrage gerichtet, \'laS seitens der akademischen Organe 

getan werde I ur,l den de..'U Erkenntnj.s entsprechenden Rechtszustand 

herzustellen. Mit Schreiben vom 27.Juni 1979 teilte der Rektor 

der Universität Wien mit, daß mit Zustellung des Erkenntnisses 

des Ven'lal tungsgerichtshofes O. Univ. Prof. Dr. Winfried Platzgumme:r­

am Hontag, d.25.Juni 1979 seinen Dienst als Prärektor der 

Universität Wien bereits angetreten habe. Damit ist jeoenfalls 

der dem Erkenntnis bzv.~. der Rechtsanschauung des Verwaltungs­

gerichtshofes gemäße Zustand unverzüglich hergestellt \'lOrden. 

ad 3) 

14it dem "Amtsantritt des neuen Rektors ll kann gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen des Universitäts--Organisationsgesetzes mi-t- Beginn 

des Studienjahres 1979/80 "gerechnet werden". Sollte mit der Frage 

"für wann mit dem ~.mtsantritt des neuen Rekt:ors gerechnet werden 

kann" der Zeitpunkt der Amtsiibergabe des bisherigen Rektors 

an den neuen Rektor der Universität Wien für die Studienjahre 

1979/80 und 1980/81 gemeint sein, so wird dieser unter Bedachtna~ne 

auf die oben angefi.ihr-ten gesetzlichen Bestimmungen im autonomen 

Selbstverwaltungsbereich der Universität zu erfolgen haben. 

ad 4) bis 6) 

O.Univ.Prof.. Dr.TROGER hat als Prärektor bei Abvlesenheit und 

in Vertrei:ung des Rektörs 4 Promotionen, die Unterzeichnung 

von Dienstverträgen und von Urlaubsansuchen vorgenolluuen. 

Aus der Begründung des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes 

(siehe Seite 18/19 des Erkenntnisses) geht hervor, daß lider in 

einer weiteren Universitätsversammlung erfolgten Wahl eines 

anderen ordentlichen Universitätsprofessors der Universität W • 

. zum Rektor der Universität W. für die Jahre 1979 bis 1981.die 

Rechtsgrundla(J-= entzogen ist, so daß dieser Wahl mit Zustellung 

dieses Erkenntnisses keine rechtliche \o,Jirkun5J mehr' zukonunt. 11 
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Daraus ergibt sich aber auch unzweideutig, daß bis zur 

Zustellung des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes 

am 25. Juni 1979,der Wahl vom 27.November 1978 rechtliche 

Wirkung zukam. 

Die Frage der Verwaltungshandlungen des bisherigen Prärektors 

in einer nach außen verbindlichen Weise ist daher auch 

unter dem Gesichtspunkt einer allfälligen Sanierung 

rechtlich insoferne irrelevant, da der Wahl des bisherigen 

Prärektors der Universität \\1ien aufgrund der Wahl vom 

27.November 1978 (siehe oben) erst mit dem Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 20.Juni 1979, ZI.3152/78-19, 

und zwar so "daß dieser Wahl mit. Zustellung des Erkenntnisses 

keine rechtliche Wirkung zukommt il
, die Rechtsgrundlage entzogen 

wurde. Im Hinblick darauf, daß laut Mitteilung des Rektors der 

Universität Wien O. Univ. Prof. Dr. Winfried Platzgurruner unmit-telbar 

und unverzüglich am ~lontag, d.25.lJuni 1979, dem Tag der Zustellung 

des gegenständlichen Erkenntnisses seinen Dienst als Prärektor 

der Universität Wien antrat,. - und solchermaßen auch keine 

IIVervTal tungsmaßnahmen,1I vom bisherigen Prärektor auf Grund der 

Wahl vom 27. November 1978 gesetzt t,vurden. sind auch keine 

Verwaltungshandlungen zu sanieren, "die nach der Entscheidung 

des Verwaltungsgerichtshofes not't'lEmdigerweise als von einem 

unzustt!ndigen Organ (genau: Orgam'lalter) getroffen angesehen 

werden müssen. II 

j. 
l-r', 
.... 

. .... ~ ._-' 
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